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Das gewöhnungsbedürftigste vorne weg: Erziehungsurlaub heißt ab diesem Jahr Elternzeit!

Deshalb sprechen wir in diesem Aushang auch nur noch von Elternzeit.

Das geänderte Bundeserziehungsgeldgesetz (BErzGG) gilt ab dem 01.01.2001 

und bezieht sich auf Kinder ab dem Jahrgang 2001.

Aufhebung der starren Dauer

Grundsätzlich besteht weiterhin Anspruch auf Elternzeit (Erziehungsurlaub) bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres eines Kindes. Die Höchstdauer der Elternzeit pro Kind beträgt also unverändert drei Jahre. Von dieser dreijährigen Gesamtdauer kann zukünftig ein Anteil von bis zu 12 Monaten noch bis zum achten Lebensjahr des Kindes genommen werden, um z.B. die Betreuung in den ersten Schuljahren besser organisieren zu können. Allerdings ist die Übertragungs- möglichkeit zwischen dem dritten und achten Geburtstag des Kindes von der Zustimmung des Arbeitgebers abhängig. Wer aber diese Lösung wählt, muss sich darüber im klaren sein, dass der Restanspruch bei einem Wechsel des Arbeitgebers verloren gehen kann, da der neue Arbeitgeber an eine Zusage des alten Arbeitgebers nicht gebunden ist.

Gemeinsame Elternzeit für beide Elternteile

Bisher konnte immer nur ein Elternteil zur Zeit Elternzeit in Anspruch nehmen. Grundlegend neu ist, dass Eltern zukünftig die Möglichkeit erhalten, gemeinsam Elternzeit nehmen zu können (§ 15 Abs. 3 BErzGG). Durch diese Neuregelung verlängert sich die Dauer der Elternzeit nicht. Es bleibt bei der insgesamt dreijährigen Gesamtdauer für jedes Kind. Eltern haben aber jetzt die freie Wahl, ob Mutter oder Vater allein oder Mutter und Vater gemeinsam das Kind betreuen. Anders gegenüber der alten Regelung ist auch, dass Väter schon während der acht- bzw. zwölfwöchigen Mutterschutzfrist Elternzeit nehmen können, so dass sie sich gleich nach der Geburt an der Kinderbetreuung beteiligen können. Diese Zeit wird auf die dreijährige Gesamtdauer angerechnet.

Teilzeitarbeit während der Elternzeit

In der Vergangenheit konnten Arbeitnehmer in Elternzeit nur bis zu 19 Stunden pro Woche in Teilzeitarbeit weiterarbeiten. Mit der Gesetzesänderung werden die Erwerbsmöglichkeiten für jedes Elternteil in Elternzeit auf 30 Stunden pro Woche erweitert (§ 15 Abs. 5 BErzGG). Folglich können Eltern in der gemeinsamen Elternzeit bis zu 60 Wochenstunden (30 + 30) arbeiten.

Mit der Reduzierung der Arbeitszeit während der Elternzeit wird sich nicht jeder Arbeitgeber anfreunden können. Dieser Konflikt soll durch eine gütliche Einigung beider Seiten innerhalb von vier Wochen gelöst werden. Gelingt dies nicht innerhalb der Vier-Wochen-Frist, bleibt im Streitfall nur der Weg zum Arbeitsgericht.

Somit erhalten Eltern in Elternzeit jetzt auch einen einklagbaren Rechtsanspruch auf Teilzeitarbeit. Folgende Bedingungen müssen allerdings erfüllt sein:

a) der Arbeitgeber beschäftigt in der Regel mehr als 15 Arbeitnehmer b) das Arbeitsverhältnis besteht ohne Unterbrechung länger als 6 Monate c) der Anspruch wurde dem Arbeitgeber 8 Wochen vorher schriftlich mitgeteilt d) die vertragliche Arbeitszeit soll für einen zusammenhängenden Zeitraum von mindestens 3 Monaten auf einen Umfang zwischen 15 und 30 Stunden verringert werden e) dem Anspruch stehen keine dringenden betrieblichen Gründe entgegen

Teilzeitarbeit bei einem anderen Arbeitgeber bedarf der Zustimmung des Arbeitgebers. Dieser kann sie nur innerhalb von 4 Wochen aus dringenden betrieblichen Gründen ablehnen.

Anmeldefristen

Bisher genügte es, dem Arbeitgeber die Inanspruchnahme von Elternzeit 4 Wochen vor dem Beginn mitzuteilen. Die Fristen wurden nun zu Gunsten des Arbeitgebers verlängert. Zukünftig sind zwei Fristen zu beachten: 

Elternzeit, die sich unmittelbar an die Geburt des Kindes oder an die Mutterschutzfrist anschließen soll, ist spätestens 6 Wochen vorher schriftlich beim Arbeitgeber anzumelden. Soll die Elternzeit später beginnen,

verlängert sich die Frist auf 8 Wochen.
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Der Arbeitnehmer muss die Elternzeit zukünftig schriftlich

[image: image5.wmf][image: image6.wmf]anmelden. Der Arbeitgeber ist hinsichtlich der Erteilung
der Elternzeit jedoch nicht zwingend an die Schriftform 

gebunden. Daher sollten Arbeitnehmer in ihrem Schreiben 

vom Arbeitgeber verlangen, bei ihrer Antwort ebenfalls
die Schriftform einzuhalten.

Mit der Anmeldung der Elternzeit muss dem Arbeitgeber

mitgeteilt werden, für welche Zeiten innerhalb von 2

Jahren Elternzeit verlangt wird. Nach neuer Gesetzeslage

wird die für beide Seiten verbindliche Festsetzung der El-

ternzeit auf den Zeitraum von 2 Jahren begrenzt. Im Ge-
gensatz zu vorher hat der Arbeitnehmer das Recht, nun
auch nach Ablauf der ursprünglich geltend gemachten
Elternzeit später erneut Elternzeit innerhalb der gesetz-

lichen Höchstfrist geltend zu machen.

Der Arbeitnehmer kann also, wenn er bisher nur für einen

Zeitraum von bis zu 2 Jahren Elternzeit verlangt hatte,

später erneut Elternzeit verlangen, um den maximalen An-
spruchszeitraum (regelmäßig bis zur Vollendung des 3. 

Lebensjahres des Kindes) weiter oder aber auch in Gänze
auszuschöpfen. Eine Zustimmung des Arbeitgebers ist
hierbei nicht erforderlich.
Hierzu zwei Fallbeispiele:

1.) Ein Arbeitnehmer hatte ursprünglich für 12 Monate seit der 

Geburt des Kindes Elternzeit geltend gemacht. Damit ist er im
doppelten Sinne für die ersten zwei Jahre gebunden. Er muss

12 Monate tatsächlich in Elternzeit. Und er kann später für die

unmittelbar anschließenden 12 Monate keine Elternzeit mehr

verlangen. Er ist jedoch nicht gehindert, erneut Elternzeit für

den Zeitraum vom 2. bis 3. Lebensjahr des Kindes geltend zu 

machen. Hierbei muss er allerdings die normale Ankündi-

gungsfrist von 8 Wochen einhalten und ist dann erneut an 

diese Erklärung gebunden. 

2.) Ein Arbeitnehmer macht 3 Jahre Elternzeit von der Geburt des Kindes bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres geltend. Nach neuer Gesetzeslage ist der Arbeitnehmer nur an den Zeitraum bis zur Vollendung des 2. Lebensjahres des Kindes gebunden. Danach besteht wieder Arbeitspflicht! Dies bedeutet: Der Arbeitnehmer darf die Elternzeit nach 2 Jahren nicht einfach fortsetzen und der Arbeitgeber kann ihn umgekehrt nicht daran festhalten, er habe ja Elternzeit auch für das 3. Lebensjahr des Kindes geltend gemacht. Wenn der Arbeitnehmer nun ununterbrochen auch zwischen dem 2. und 3. Lebensjahr in Elternzeit möchte, so muss er dies gesondert, wieder mit Einhaltung der 8-Wochen-Frist, vor Ablauf des 2. Lebensjahres des Kindes geltend machen.

Vorzeitige Beendigung sowie Verlängerung der Elternzeit

Neu geregelt wurde, dass die Elternzeit wegen der Geburt eines weiteren Kindes vorzeitig beendet werden kann, um Eltern die Möglichkeit zu geben, ihre gemeinsame oder abwechselnde Elternzeit neu zu planen. Eine vorzeitige Beendigung ist auch wegen eines besonderen Härtefalls möglich. Als besondere Härtefälle gelten eine schwere Krankheit, eine Behinderung, der Tod eines Elternteils oder die Gefährdung der wirtschaftlichen Existenz. Der Arbeitgeber kann die vorzeitige Beendigung nur aus dringenden betrieblichen Gründen innerhalb von 4 Wochen schriftlich ablehnen. 
Ein Anspruch auf Verlängerung der Elternzeit besteht nach wie vor unter der Bedingung, dass aus wichtigem Grund ein ursprünglich vorgesehener Wechsel der Inanspruchnahme der Elternzeit zwischen den Elternteilen nicht erfolgen kann.


Verbesserungen beim Erziehungsgeld

Für die ersten 6 Lebensmonate bleibt es bei 306,78 € (600 DM) Erziehungsgeld im Monat, sofern das Jahreseinkommen von Ehepaaren 51.129,19 € (100.000 DM) (allein Erziehende 38.346,89 € (75.000 DM)) nicht übersteigt. Wer mit dem Nettoeinkommen darüber liegt, bekommt kein Erziehungsgeld. Grundsätzlich beträgt das Erziehungsgeld ab dem 7. Lebensmonat ebenfalls 306,78 € (600 DM). Allerdings sind hierfür niedrigere Einkommensgrenzen festgelegt, welche aber durch die Neuregelung angehoben wurden. Ab dem 7. Lebensmonat wird die Einkommensgrenze für verheiratete von bisher 15.031,98 € (29.400 DM) auf 16.463,60 € (32.200 DM) angehoben. Für Alleinerziehende erhöht sich die Einkommensgrenze von 12.117,62 € (23.700 DM) auf 13.498,11 € (26.400 DM).
· Gesetze werden oft geändert und auch Rechtsprechung ändert sich. 

Darum in Problemfällen und bei Fragen immer an den Betriebsrat wenden!!!

Quellen: AiB 12/2000 und NZA 22/2000

Eine Gewähr über die Richtigkeit wird  nicht übernommen.

Die Rechtslage entspricht dem Stand: Januar 2001  
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Überblick über die wesentlichen Änderungen zum Erziehungsurlaub





	bisherige Regelung   	Neuregelung


		ab dem 1.1.2001











Bezeichnung	Erziehungsurlaub	Elternzeit





Zeitraum der Inan-	bis zum Ablauf des    	wie bisher bzw. ein An-      


spruchnahme der	3. Lebensjahres	teil von 12 Monaten mit


Elternzeit	des Kindes		Zustimmung des Arbeit-


				gebers bis zum 8. Le-


		bensjahr des Kindes





Inanspruchnahme	Mutter und Vater	Mutter und Vater


durch Elternteile	wechselweise	gemeinsam oder wie


		bisher im Wechsel





Frühester Inan-	nach Ablauf der	während der acht-


spruchnahme-	Mutterschutzfrist	bzw. zwölfwöchigen


zeitpunkt für Väter		Mutterschutzfrist





Maximaler Umfang	19 Stunden pro	30 Stunden pro


an Teilzeitarbeit in	Woche	Woche


der Elternzeit	





Anspruch auf 	kein Rechtsan-	Rechtsanspruch in


Teilzeitarbeit	         spruch		Betrieben mit mehr 


als 15 Beschäftigten





Anmeldefristen	Vier Wochen vor	bei Beginn unmittel-


	Beginn der	bar nach der Geburt


	Elternzeit 	des Kindes bzw. nach


		dem Ablauf der Mutter-


		schutzfrist: 6 Wochen


		oder bei späterem 


		Beginn: 8 Wochen





Anmeldeform	formlos		schriftlich





Vorzeitige Beendi-	nur bei Zustim-	wegen der Geburt 


gung der Elternzeit	mung des Arbeit-	eines weiteren Kindes


	gebers	oder in Härtefällen
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